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60 km/Tag erreichen musste19, was eher unwahrscheinlich ist. Es ist zu 
vermuten, dass der Papst sich der Kurzfristigkeit seines Unternehmens 
bewusst war, denn von den in den Einladungen angedrohten Strafen 
gemäß dem kanonischen Recht ist nichts überliefert; Erzbischof Ans
pert wurde erst exkommuniziert, nachdem er auch zu der Synode am 
1. Mai 879 in Rom nicht erschienen war20.

Ungewöhnlich ist die Einladung vom 2. November 876 an Bischof 
Adelhard von Verona (876-914), er möge am 30. November oder, falls 
ihm das nicht möglich sei, am 25. Dezember zu einem Konzil in Rom 
erscheinen21. Die Frist von 28 Tagen für eine Entfernung von 506 km 
ist durchaus angemessen, aber dass ein Konzil mit Auswahlterminen 
angesetzt wird, ist schon eigenartig, ebenso dass der Bischof Weihnach-
ten in Rom statt in seiner Diözese verbringen soll. Wir haben keinerlei 
weitere Nachrichten zu diesem geplanten Konzil und vermutlich hat es 
gar nicht stattgefunden22.

Zur Synode in Troyes 878 verschickte Johannes VIII. mehr als 20 
Einladungen, aber diese sind bis auf ein Schreiben nicht datiert, denn 
der Papst war auf Reisen und die Registereintragungen erfolgten erst 
nach seiner Rückkehr. Die Datierungen müssen mühsam aus dem Iti-
nerar erschlossen werden, aber selbst nach den soeben erschienenen 
Regesten zu Johannes’ VIII. bleiben dazu einige Fragen offen.

Der Papst befand sich auf der Flucht aus Rom und suchte Unter-
stützung gegen seine Verfolger im Frankenreich. Bereits Anfang Mai 
lädt er von Genua aus die ostfränkischen Könige mit ihren Bischöfen 
zu einer Universalsynode ins Westfrankenreich, ohne Ort und Termin 
zu nennen23. Auch der Erbzbischof von Mailand möge mit seinen Suf-
fraganen zu dieser Synode eilen24. Der Graf von Conflent-Roussillon 

19) Klaus Herbers, Der Konflikt Papst Nikolaus’ I. mit Erzbischof Johannes VII. 
von Ravenna (861), in: Diplomatische und chronologische Studien aus der Arbeit 
an den Regesta Imperii, hg. von Paul Joachim Heinig (Forschungen aus Kaiser- und 
Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 8, 1991) 
S. 51-66, erwähnt dieses Beispiel auf S. 56, um aufzuzeigen, dass ein Schnitt von 
70-80 km/Tag möglich war, macht dabei allerdings den Fehler, von Turin aus hin 
und zurück 600 km zu rechnen, die Einladung erging jedoch nach Padua, das von 
Modena 164 km entfernt ist.

20) Vgl. RI I/4/3 (wie Anm. 15) Nr. 507.
21) Vgl. RI I/4/3 (wie Anm. 15) Nr. 205.
22) Vgl. dazu auch RI I/4/3 (wie Anm. 15) Nr. 206 und 207. In MGH Conc. 5 

ist diese Synode nicht erwähnt.
23) Vgl. RI I/4/3 (wie Anm. 15) Nr. 344 und 345.
24) Vgl. RI I/4/3 (wie Anm. 15) Nr. 346.


